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V-Taggelder: Hat der Klient
Anspruch auf den Uberschuss?

Grundsatzlich gilt: Keine Doppelzahlungen von Sozialhilfe und Sozialversicherung. Wenn die
Sozialversicherungsleistungen jedoch hoher als die geleistete Sozialhilfe ausfallen, steht der

Uberschuss den Klienten zu.

— FRAGEN

Herr B. wird seit 1. Januar 2011 durch

den Sozialdienst unterstiitzt. Auf Grund

seiner seit lingerer Zeit bestehenden Er-
werbsunfihigkeit hat er sich bei der IV an-
gemeldet. Vom 6. Januar 2012 bis 6. April

2012 kann Herr B. im Rahmen einer be-

ruflichen Abklirung zu 50 Prozent arbei-

ten und erhilt IV-Taggelder. Mit diesen IV-

Taggeldern wird er einen Uberschuss zur

bezogenen Sozialhilfe erzielen. Es stellen

sich folgende Fragen:

1. Darf der Uberschuss aus den IV-Taggel-
dern mit der weiterfithrenden Sozialhil-
fe verrechnet werden oder muss er dem
Klienten ausgezahlt werden?

2. Wenn der Uberschuss aushezahlt wer-
den muss, wie verhilt es sich dann bei
laufenden ALV-Taggeldern, welche im
einen Monat héher als die Sozialhilfe
ausfallen und im anderen Monat tief-
er? Wire ein Uberschuss dem Klienten
auszuzahlen und ein Manko durch die
Sozialhilfe zu decken?

— GRUNDLAGEN
Es ist vorab zu unterscheiden zwischen der
Verrechnung von nachtriglich eingehen-
den Leistungen und der Anrechnung von
laufenden Einnahmen.

Nachtriglich eingehende Sozialversiche-
rungsleistungen diirfen mit der ausgerich-

Die Rubrik «Praxis>» beantwortet Fragen der
Sozialhilfepraxis. SKOS-Mitglieder haben die
Moglichkeit, konkrete Fragen an die SKOS-Line
zurichten (www.skos.ch, einloggen ins Intranet,
Rubrik «SKOS-Line» wihlen). lhre Fragen werden
von Fachpersonen beantwortet, und ausgewihlte

Beispiele werden in der ZESO publiziert.
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teten Sozialhilfe verrechnet werden, wenn
die Leistungen in persénlicher, sachlicher
(Art und Hohe der Leistung) und zeit-
licher Hinsicht iibereinstimmen (SKOS-
Richtlinie F.2). So legt das Bundesgesetz
iiber den allgemeinen Teil des Sozialversi-
cherungsrechts (ATSG) unter anderem die
Leistungskoordination zwischen Sozialhilfe
und Sozialversicherungsleistungen fest und
lasst die Abtretung von Sozialversicherungs-
nachzahlungen zu. Doppelzahlungen von
Sozialhilfe und Sozialversicherungen sollen
verhindert werden. Ein direktes Riickfor-
derungsrecht der Sozialhilfe bedarf ent-
weder einer gesetzlichen Grundlage in der
Sozialhilfe- oder der entsprechenden So-
zialversicherungsgesetzgebung oder einer
Abtretungserklirung (BGE 135 V 2, mit
weiteren Hinweisen).

Eine Nachzahlung darf nur zeitidentisch
und bis zur Héhe der ausgerichteten Sozi-
alhilfe von der Fiirsorgestelle eingefordert
werden (BGE 121V 17, S. 25 f.). Zeitiden-
titit liegt vor, wenn fiir eine zusammenhén-
gende Unterstiitzungsperiode nachtriglich
Versicherungsleistungen ausgeschiittet
werden. Es ist also nicht erforderlich, jeden
Monat (oder jedes Jahr) einzeln abzurech-
nen. Nachtriglich eingehende Sozialversi-
cherungsleistungen fiir drei Monate sind
folglich gesamthaft mit den Sozialhilfelei-
stungen fiir die entsprechenden drei Mo-
nate zu verrechnen. Wenn die Nachzahlung
hoher ist als die Sozialhilfe, ist der Uber-
schuss dem Klienten auszuzahlen und bei
der aktuellen Unterstiitzungsberechnung
als Einnahme anzurechnen. Es besteht kein
Anspruch auf Vermégensiufnung wahrend
des Sozialhilfebezugs.

Gehen die Zahlungen jedoch rechtzei-
tig (laufend) ein und liegen iiber dem sozi-
alen Existenzminimum, ist die Sozialhilfe
auf Grund fehlender Bediirftigkeit einzu-
stellen (SKOS-Richtlinie A.6). Im Beispiel
miisste der Klient mit den IV-Taggeldern

fir Januar (Zahlung Ende Januar wie Er-
werbseinkommen) seinen Lebensunter-
halt im Februar decken. Enden die Tag-
geldzahlungen und es wird erneut Antrag
auf Sozialhilfe gestellt, so sind lediglich die
letzten Taggelder bei der Berechnung des
ersten Unterstiitzungsmonats zu bertick-
sichtigen.

Sind laufende Einnahmen variabel, lie-
gen also im einen Monat {iber und im ande-
ren unter dem sozialen Existenzminimum,
so sind die Uberschiisse des einen Monats
im Folgemonat anzurechnen. Bei gerin-
gen Einkommensschwankungen kann der
Durchschnitt bei der Unterstiitzungsbe-
rechnung beriicksichtigt werden und die
Unterstiitzung ist zu beenden, wenn die
durchschnittlichen Einnahmen iiber dem
sozialen Existenzminimum liegen.

— ANTWORTEN

1. Nachtriglich eingehende IV-Taggelder
sind unter Beriicksichtigung der Zeit-
identitit mit der Sozialhilfe zu ver-
rechnen, im Fallbeispiel also die IV-
Taggelder der Monate Januar bis April
mit der Sozialhilfe Februar bis Mai. Der
Uberschuss ist dem Klienten auszuzah-
len und dann bei der laufenden Unter-
stiitzung als Einnahme anzurechnen.

2. Bei laufenden, variablen Einnahmen
sind Einnahmeiiberschiisse im Folge-
monat anzurechnen. Liegt das durch-
schnittliche Einkommen iiber dem
sozialen Existenzminimum, ist die Un-
terstiitzung zu beenden. ]

Bernadette von Deschwanden
Mitglied Arbeitsgruppe RiP
(Richtlinienkommission der SKOS)



	IV-Taggelder : hat der Klient Anspruch auf den Überschuss?

